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Wien 

[Stand 23.04.2025] 
 
 

Übertragung der Mitwirkung an der Vollziehung  
bestimmter ortspolizeilicher Verordnungen  

an die Landespolizeidirektion Wien 
 
LGBl. Nr. 18/1986 
 
 
 § 1. Für die Dauer der Geltung der im § 2 genannten ortspolizeilichen Ver-
ordnungen hat die Landespolizeidirektion Wien an deren Vollziehung mitzu-
wirken durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen,  
2. Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren er-

forderlich sind, wie insbesondere die Festnehmung von auf frischer Tat 
betretenen Personen (§ 35 VStG 1950), die Festsetzung und Einhebung 
einer vorläufigen Sicherheit (§ 37 a VStG 1950) und die Erstattung von 
Anzeigen, 

3. die Festsetzung und Einhebung einer Sicherheit (§ 37 VStG 1950), 
4. die Ahndung von Verwaltungsübertretungen mit Organstrafverfügun-

gen (§ 50 VStG 1950) und 
5. die Anwendung unmittelbarer Zwangsgewalt im Sinne des § 50 Sicher-

heitspolizeigesetz, BGBl. Nr. 566/1991 in der Fassung BGBl. I Nr. 
53/2012. 

 
 
 § 2. Diese Verordnungen sind: 

1.  Kundmachung des Wiener Magistrats vom 19. Juni 1968 betreffend das 
Verbot des Befahrens der linksufrigen Donauregulierungsanlagen, 
Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 30, in der Fassung der Kundmachungen 
vom 19. Juni 1981, Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 29, und vom 16. Sep-
tember 1985, Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 40; 

2.  Verordnung des Magistrats der Stadt Wien vom 8. Juni 1976 betreffend 
das Verbot der Ausübung des Reitsports in der Lobau, Amtsblatt der 
Stadt Wien Nr. 27; 

3.  Verordnung des Magistrats der Stadt Wien vom 4. April 1977 betreffend 
die Ausübung des Reitsports in Wien 2, Prater, Amtsblatt der Stadt 
Wien Nr. 18; 

4.  Verordnung des Magistrats der Stadt Wien vom 2. Juni 1982 betreffend 
das Verbot der Ausübung des Reitsports auf den linksufrigen Donau-
regulierungsanlagen und auf der Donauinsel, Amsblatt der Stadt Wien 
Nr. 25; 
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5.  Verordnung des Magistrats der Stadt Wien vom 7. März 1985 betreffend 
das Verbot des Kampierens (Kampierverordnung 1985), Amtsblatt der 
Stadt Wien Nr. 12. 
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Wiener Fischereigesetz 

  
LGBl. Nr. 01/1948 
zuletzt geändert durch 
LGBl. Nr. 7/2025 
 

§ 28. 
  

 (2) Die Fischerkarte ist unübertragbar. Sie gilt nur für die Person, auf de-
ren Namen sie lautet, und für die Zeit, für die sie ausgestellt wurde. Sie ist bei 
Ausübung der Fischerei mitzuführen und den Organen des öffentlichen Si-
cherheitsdienstes, den Fischereiaufsehern sowie den Mitgliedern des Wiener 
Fischereiausschusses über Verlangen auszuhändigen. Zur Identitätsfeststel-
lung vor Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder Fischereiaufse-
hern sowie den Mitgliedern des Wiener Fischereiausschusses ist über Ver-
langen ein amtlicher Lichtbildausweis auszuhändigen. 
 
 

§ 62. 
 

 (3) Die Landespolizeidirektion Wien hat die von ihren Organen dienstlich 
wahrgenommenen Übertretungen der §§ 27 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 
sowie 28 Abs. 2, der zuständigen Behörde anzuzeigen. Die Organe des öffent-
lichen Sicherheitsdienstes haben überdies den nach diesem Gesetz zustän-
digen Aufsichtsorganen1 über deren Ersuchen zur Sicherung der Ausübung 
der Überwachungsbefugnisse gemäß § 58 Abs. 2 lit. a, b, e, f und g im Rah-
men ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1  Das sind Aufsichtsorgane des Magistrates. 
2  Siehe dazu Anm. 3.5. der Einleitung im Buch. 
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Wiener Jagdgesetz 

  
LGBl. Nr. 06/1948 
zuletzt geändert durch 
LGBl. Nr. 7/2025 
 
 

Grundsätzliche Bestimmungen über Jagdkarten 
§ 49 

 

 (1) Wer die Jagd ausübt, muß eine auf seinen Namen lautende Jagdkarte 
(Jahresjagdkarte, ermäßigte Landesjagdkarte oder Jagdgastkarte) des Lan-
des Wien besitzen und bei Ausübung der Jagd mit sich führen. Auf Verlangen 
ist die Jagdkarte Jagdaufsehern sowie Organen des öffentlichen Sicherheit-
dienstes auszuhändigen. 
 
 

Unbefugtes Durchstreifen von Jagdgebieten 
§ 83 

  

 (1) Es ist jedermann verboten, ein Jagdgebiet außerhalb der öffentlichen 
Straßen und Wege oder solcher Wege, die allgemein als Verbindung zwischen 
Ortschaften und Gehöften benützt werden, ohne Bewilligung des Jagdaus-
übungsberechtigten mit einem Gewehre, mit Fallen und anderen Gegenstän-
den oder Tieren, die zum Fangen oder Töten von Wild geeignet sind oder dies 
erleichtern, zu durchstreifen, es läge denn seine Berechtigung oder Verpflich-
tung hiezu in seiner amtlichen Stellung oder amtlichen Ermächtigung. 
 

 (2) Wird jemand bei einer Zuwiderhandlung wider dieses Verbot betreten, 
so sind ihm das Gewehr, die Fallen und andere Gegenstände sowie Tiere von 
den Jagdaufsehern oder von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdiens-
tes sofort abzufordern, denen er sie ohne Weigerung abzugeben hat. 
 

 (3) Abgenommene Gegenstände sind sofort dem Magistrat abzuliefern. 
  
 

Überwachung der Einhaltung der jagdrechtlichen Vorschriften 
§ 128 

  

 (3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben an der Vollzie-
hung der §§ 49 Abs. 1, 73b Abs. 1 erster Satz3, 76 Abs. 54, 83 Abs. 2 und 3, 86 
Abs. 6 und 75 sowie 88 Abs. 36 durch Vorbeugungsmaßnahmen gegen dro 

 
3  Nach § 73b Abs. 1 erster Satz dürfen Horstbäume und Horstplätze von Greifvögeln nicht 

beschädigt werden. 
4  Nach § 76 Abs. 5 darf ein vom Magistrat gesperrtes Gebiet weder betreten noch befahren. 
5  Nach § 86 Abs. 6 darf an Orten, an denen die Jagd die öffentliche Ruhe, Ordnung oder 

Sicherheit stören oder das Leben von Menschen gefährden würde, nicht gejagt werden.  
Nach § 86 Abs. 7 darf in der nächsten Umgebung von zusammenhängend verbauten Tei-
len des Stadtgebietes, von Stätten, die der Heilung oder Erholung Kranker und Rekonva-
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hende Verwaltungsübertretungen, durch Maßnahmen, die für die Einleitung 
von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind und durch Anwendung kör-
perlichen Zwanges, soweit dieser gesetzlich vorgesehen ist, mitzuwirken. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
leszenter dienen, und von einzelnen Häusern zwar das Wild aufgesucht und getrieben, 
nicht aber mit Schusswaffen erlegt werden.  

6  Nach § 88 Abs. 3 dürfen Schnellfeuerwaffen, halbautomatische Gewehre, die mit Magazi-
nen zur Aufnahme von mehr als zwei Patronen versehen werden können, Luftdruckwaf-
fen, Waffen mit Schalldämpfern, Abschraubstutzen und alle anderen Gewehre, deren ur-
sprüngliche und natürliche Form mit der Absicht verändert ist, sie als Gewehr unkenntlich 
zu machen, zur Jagd nicht verwendet werden. 
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Wiener Jugendschutzgesetz 2002 

  
LGBl. Nr. 17/2002 
zuletzt geändert durch 
LGBl. Nr. 31/2020 
 
 

Altersnachweis 
 

 § 4. Junge Menschen, die bei einem Verhalten angetroffen werden, das auf 
Grund dieses Gesetzes nicht jungen Menschen jeden Alters gestattet ist, 
haben im Zweifelsfall 

1. den mit der Vollziehung dieses Gesetzes betrauten behördlichen Orga-
nen und 

2. den Erwachsenen, die sich andernfalls einer Übertretung nach diesem 
Gesetz schuldig machen könnten,  

ihr Alter durch einen Lichtbildausweis nachzuweisen. 
 
 

Strafen und sonstige Maßnahmen 
  

 § 12. (1) Zuwiderhandlungen gegen die in den §§ 4, 5 Abs. 1 und 27, 6 
Abs. 1 und 28, 79, 8 Abs. 1 und 210, 9 Abs. 1 bis 311, 10 Abs. 1 bis 312 und 11 

 
7  Nach § 5 Abs. 1 obliegt es im Rahmen ihrer Verantwortlichkeiten, den Erziehungsberech-

tigten und sonstigen Begleitpersonen, den jungen Menschen innerhalb der Grenzen die-
ses Gesetzes jene Einschränkungen aufzuerlegen, die nach dem Entwicklungsstand des 
jungen Menschen im Einzelfall erforderlich sind. 
Nach § 5 Abs. 2 haben die Erziehungsberechtigten und sonstigen Begleitpersonen mit 
den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln dafür zu sorgen, dass die ihrer Aufsicht unterste-
henden jungen Menschen die Bestimmungen dieses Gesetzes und die auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Verordnungen und Bescheide beachten. 

8  Nach § 6 Abs. 1 haben Unternehmer und Veranstalter im Rahmen ihres Betriebes oder 
ihrer Veranstaltungen dafür zu sorgen, dass die auf ihre Tätigkeiten anwendbaren Best-
immungen dieses Gesetzes oder nach diesem Gesetz erlassenen Verordnungen und Be-
scheide eingehalten werden. Sie haben zu diesem Zweck auf junge Menschen in zumut-
barer Weise einzuwirken. Dies kann insbesondere durch Aufklärung, Feststellung des Al-
ters, Verweigerung des Zutrittes oder des Alkoholausschankes sowie Verweisung aus 
Räumlichkeiten oder von Grundstücken erfolgen. 
Nach § 6 Abs. 2 haben Unternehmer und Veranstalter auf die Beschränkungen, die für 
den Betrieb oder die Veranstaltung nach diesem Gesetz oder nach diesem Gesetz erlas-
senen Verordnungen und Bescheide gelten, deutlich sichtbar hinzuweisen.  

9  Nach § 7 ist es jeder Person verboten, Handlungen oder Unterlassungen zu begehen, 
welche die Gefahr von Verwahrlosung oder von Entwicklungsstörungen bei jungen Men-
schen herbeiführen könnten oder welche jungen Menschen die Übertretung der Bestim-
mungen dieses Gesetzes ermöglichen oder sie zu solchen Übertretungen veranlassen. 

10  § 8 Abs. 1 und 2 regeln den Aufenthalt von jungen Menschen an allgemein zugänglichen 
Orten und der Besuch von öffentlichen Veranstaltungen. 

11  § 9 Abs. 1 bis 3 regeln den Aufenthalt von jungen Menschen in Lokalen oder Betriebs-
räumlichkeiten (z. B. Lokale und Räumlichkeiten, in denen Prostitution angebahnt oder 
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Abs. 1 Z 1 und 3 und Abs. 213 enthaltenen Gebote und Verbote und der auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen und Bescheide sind Ver-
waltungsübertretungen, sofern die Tat nicht eine gerichtlich strafbare Hand-
lung bildet. 
 

 (4) Junge Menschen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr, die eine solche 
Übertretung (Abs. 1) begehen, sind von den Organen der öffentlichen Auf-
sicht in geeigneter Weise auf die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens aufmerk-
sam zu machen oder bei der Behörde anzuzeigen …]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ausgeübt wird, Peepshows, Swinger-Klubs, Branntweinschänken und Wettbüros) und 
Spiellokalen. 

12  § 10 Abs. 1 bis 3 regeln insbesondere den Besitz von bestimmten Medien, Datenträgern, 
Softguns oder Waffenimitate durch junge Menschen. 

13  § 11 Abs. 1 Z 1 und 3 und Abs. 2 enthält für junge Menschen Verbote bzgl. alkoholischen 
Getränken und Tabakwaren sowie Rausch- und Suchtmittel. 



Wien 
 

8 

 
Wiener Landes-Sicherheitsgesetz 

 
LGBl. Nr. 51/1993 
zuletzt geändert durch 
LGBl. Nr. 71/2018 
 

Anstandsverletzung und Lärmerregung 
  

 § 1. (1) Wer 
1. den öffentlichen Anstand verletzt oder 
2. ungebührlicherweise störenden Lärm erregt oder 
3. eine Person an einem öffentlichen Ort zu einer Handlung oder Duldung 

auffordert, die deren sexuelle Sphäre betrifft und von dieser Person 
unerwünscht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geld-
strafe bis zu 700 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatz-
freiheitsstrafe bis zu einer Woche zu bestrafen. 

 

 (2) Zum Zweck der Abstellung oder zur Vermeidung einer drohenden Fort-
setzung ungebührlichen störenden Lärms können Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes die Gegenstände, mit denen der Lärm erregt wird, sicher-
stellen oder, sofern dies wegen der Beschaffenheit des Gegenstandes oder 
aus anderen Gründen nicht möglich ist, in geeigneter Weise außer Betrieb 
setzen. 
 

 (3) Sichergestellte Sachen sind auf Verlangen auszufolgen 
1. dem auf frischer Tat Betretenen, sobald die Lärmerregung nicht mehr 

wiederholt werden kann, oder 
2. demjenigen, der Eigentum oder rechtmäßigen Besitz an der Sache 

nachweist, sofern die Gewähr besteht, daß mit diesen Sachen die 
Lärmerregung nicht wiederholt wird. 

 

 (4) solange die Sachen noch nicht der Behörde übergeben sind, kann der 
auf frischer Tat Betretene das Verlangen (Abs. 3) an jene Organe des öffentli-
chen Sicherheitsdienstes richten, welche die Sachen verwahren. 
 
  

Abwehr von Belästigungen und Sicherung des Gemeingebrauchs 
  

 § 3. (1) Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes können Personen 
anweisen, folgendes Verhalten einzustellen oder, wenn dies nicht zweckmä-
ßig ist, den öffentlichen Ort unverzüglich zu verlassen: 
Wenn diese Personen andere Personen an öffentlichen Orten 

1. in unzumutbarer Weise belästigen, insbesondere wenn auf Personen, 
die sich einer sozialen oder medizinischen Einrichtung nähern, psychi-
scher Druck wie zum Beispiel durch nachdrückliches Ansprechen oder 
(versuchte) Übergabe von Gegenständen ausgeübt wird, oder 

2. beim Zugang zu öffentlichen Einrichtungen behindern, oder 
3. beim widmungsgemäßen Gebrauch von öffentlichen Einrichtungen un-

zumutbar beeinträchtigen. 
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 (2) Eine unzumutbare Belästigung im Sinne des Abs. 1 Z 1 bzw. eine un-
zumutbare Beeinträchtigung im Sinne des Abs. 1 Z 3 ist auch dann gegeben, 
wenn das Verhalten geeignet ist, bei anderen Personen durch unmittelbare 
Wahrnehmung berechtigten Anstoß zu erregen, und wenn es entweder nicht 
bloß kurze Zeit aufrechterhalten oder in einem vom Verursacher offenbar 
nicht mehr kontrollierbaren Rauschzustand gesetzt wird. 
 

 (3) Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes können Personen, die 
eine Anweisung gemäß Abs. 1 trotz Abmahnung nicht befolgen, durch unmit-
telbare Zwangsanwendung vom Ort des Geschehens wegweisen. Hiebei ist 
mit möglichster Schonung der Rechte und schutzwürdigen Interessen der 
Person vorzugehen. Bei Personen, die offensichtlich zur Wahrnehmung einer 
Anweisung bzw. Abmahnung nicht fähig sind, entfallen diese Voraussetzun-
gen vor einer solchen Wegweisung. 
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Wiener Naturschutzgesetz 

  
LGBl. Nr. 45/1998 
zuletzt geändert durch 
LGBl. Nr. 7/2025 
 

Befugnisse und Pflichten der Naturschutzorgane 
  

  45. (1) Naturschutzorgane sind in Ausübung ihres Dienstes befugt, 
1. Grundstücke zu betreten sowie die Zufahrtswege zu benützen; 
2. Personen, die sie bei Begehung einer Verwaltungsübertretung nach 

diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Ver-
ordnung antreffen, zum Zwecke der Feststellung der Personalien anzu-
halten und Anzeige zu erstatten; 

3. bei Gefahr im Verzug Gegenstände, die gemäß § 49 Abs. 3 und 4 für 
verfallen erklärt werden können, vorläufig zu beschlagnahmen; das Na-
turschutzorgan hat den Betroffenen hierüber sofort eine Bescheini-
gung auszustellen und die beschlagnahmten Gegenstände an die Na-
turschutzbehörde abzuliefern sowie 

4. die von angehaltenen Personen mitgeführten Fahrzeuge und Behält-
nisse nach Gegenständen, die gemäß § 49 Abs. 3 und 4 für verfallen 
erklärt werden können, zu durchsuchen. 

 

 (2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben den nach die-
sem Landesgesetz zuständigen Aufsichtsorganen über deren Ersuchen zur 
Sicherung der Ausübung der Überwachungsbefugnis gemäß Abs. 1 im Rah-
men ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14  Siehe dazu Anm. 3.5. der Einleitung im Buch. 
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Wiener Pflanzenschutzmittelgesetz 

 
LGBl. Nr. 18/1990 
zuletzt geändert durch 
LGBl. Nr. 46/2024 
 

Überwachung 
 

 § 10. (5) Sollte die Duldung einer Amtshandlung verweigert werden, sind 
die Aufsichtsorgane15 berechtigt, ihre Aufgabe unter Wahrung der Verhält-
nismäßigkeit der eingesetzten Mittel zu erfüllen. Erforderlichenfalls haben die 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes den Aufsichtsorganen über de-
ren Ersuchen zur Sicherung der Ausübung der Überwachungsbefugnisse im 
Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15  Das sind Aufsichtsorgane des Magistrates. 
16  Siehe dazu Anm. 3.5. der Einleitung im Buch. 



Wien 
 

12 

 
Wiener Prostitutionsgesetz 2011  

  
LGBl. Nr. 24/2011 
zuletzt geändert durch 
LGBl. Nr. 8/2023 
 

Befugnisse 
  

  § 15. (1) Liegt der begründete Verdacht vor, dass entgegen den Bestim-
mungen in diesem Gesetz die Prostitution angebahnt oder ausgeübt oder ein 
Prostitutionslokal betrieben wird, so ist der Behörde und den Organen des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes jederzeit der Zutritt auf Grundstücke, zu 
Gebäuden, Containern, Fahrzeugen und allen ihren Teilen, in denen die 
rechtswidrige Anbahnung oder Ausübung der Prostitution oder der rechts-
widrige Betrieb eines Prostitutionslokals mit Grund vermutet wird, zu gewäh-
ren. 
 

 (2) Die dort angetroffenen Personen haben auf Verlangen ihre Identität 
nachzuweisen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, wenn anzuneh-
men ist, dass diese Personen sachdienliche Hinweise über das Vorliegen 
strafbarer Handlungen nach diesem Gesetz geben können. Die Auskunfts-
pflicht hat sich ausschließlich auf solche Sachverhalte zu beziehen, die straf-
bare Handlungen im Sinne dieses Gesetzes sein könnten. § 35 Abs. 2 und 3 
Sicherheitspolizeigesetz, BGBl. Nr. 566/1991 in der Fassung BGBl. I Nr. 
53/2012, ist sinngemäß anzuwenden. Weiters ist § 49 des Allgemeinen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes 1991, BGBl. Nr. 51/1991 in der Fassung BGBl. I 
Nr. 58/2018, mit der Maßgabe anwendbar, dass eine Verweigerung der Aus-
kunft aus dem Grunde des Gereichens zur Unehre nicht zulässig ist. 
 

 (3) Die Behörde und die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind 
befugt, vorgefundene Beweismittel sicherzustellen und in Verwahrung zu 
nehmen. Die sichergestellten Sachen sind der Eigentümerin oder dem Eigen-
tümer oder der rechtmäßigen Besitzerin oder dem rechtmäßigen Besitzer 
unverzüglich auszufolgen, sobald der Sicherstellungszweck entfällt. […] 
 

 (4) Die Zutrittsbefugnis gemäß Abs. 1 kann mit angemessener unmittelba-
rer Zwangsgewalt durchgesetzt werden. Die Behörde und Organe des öffent-
lichen Sicherheitsdienstes dürfen physische Gewalt gegen Sachen anwen-
den, wenn es unerlässlich ist und diese Maßnahme vorher angedroht und 
angekündigt wurde. Dabei haben sie alles daran zu setzen, dass es zu keiner 
Gefährdung von Menschen kommt. 
 

 (5) Die Befugnisse gemäß Abs. 1 bis 4 sind von der Behörde und den Or-
ganen des öffentlichen Sicherheitsdienstes unter Vermeidung unnötigen 
Aufsehens sowie mit möglichster Schonung des Rufes, der Rechte und 
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen auszuüben. Auf Verlangen ist den 
Betroffenen binnen 24 Stunden eine Bescheinigung über die Vornahme der 
Amtshandlung mit Angabe der Gründe dafür auszustellen. 
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 (6) Der Einsatz von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, die ihre 
amtliche Stellung oder ihren Auftrag weder offen legen noch erkennen lassen, 
ist nur zulässig, wenn und soweit dies zur Ermittlung oder Aufklärung einer 
strafbaren Tat gemäß § 17 Abs. 1 lit. b) oder Abs. 2 erforderlich ist. 
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Wiener Tierhaltegesetz 

  
LGBl. Nr. 39/1987 
zuletzt geändert durch 
LGBl. Nr. 6/2024 
 

Verbot der Tierhaltung und des Umganges mit Tieren 
  

 § 4. (1) Die Behörde hat Personen, die schwer wiegend oder wiederholt 
Aufträgen gemäß § 8 Abs. 5 bis 7 zuwiderhandeln, das Halten von Tieren und 
den Umgang mit Tieren zu verbieten. Die Dauer und der Umfang des Verbotes 
sind entsprechend den Erfordernissen des Schutzes von Menschen vor Ge-
fahren, die sich aus der Tierhaltung ergeben, festzusetzen. 
 

 (3) Die Behörde kann Personen, die als nicht vertrauenswürdig gelten, die 
Haltung von und den Umgang mit Tieren verbieten, wobei Abs. 1 letzter Satz 
sinngemäß anzuwenden ist. Die Frage der Vertrauenswürdigkeit ist von der 
Behörde im Einzelfall zu beurteilen. Die Frage der Vertrauenswürdigkeit ist 
von der Behörde im Einzelfall zu beurteilen, wobei Vertrauenswürdigkeit je-
denfalls nicht gegeben ist bei einer rechtskräftigen Bestrafung wegen einer 
Übertretung von Bestimmungen des Wiener Tierhaltegesetzes, insbesondere 
des Maulkorb- oder Leinengebots nach § 5, sofern dadurch Menschen oder 
Tiere schwer wiegend verletzt wurden. 
 

 (4) Wird ein Tier entgegen einem Verbot nach Abs. 1 oder 3 gehalten, so 
hat die Behörde das Tier abzunehmen und ist es als verfallen anzusehen. 
 

 (5) […]  Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind in den Fällen 
des § 4 Abs. 1 oder 3 ermächtigt, das Tier auf Kosten und Gefahr der Halterin 
oder des Halters abzunehmen und haben unverzüglich die Behörde über die 
erfolgte Abnahme in Kenntnis zu setzen. [...] 
 

 
Haltung von hundeführscheinpflichtigen Hunden 

 

 § 5a. (15) Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind berechtigt, 
jederzeit die Atemluft von Personen, die einen hundeführscheinpflichtigen 
Hund gemäß Abs. 2 an öffentlichen Orten führen, auf Alkoholgehalt zu unter-
suchen. Der Untersuchung der Atemluft kann eine Überprüfung der Atemluft 
auf Verdacht einer Beeinträchtigung durch Alkohol vorangehen (Vortest). Wer 
zu einer Überprüfung der Atemluft auf Verdacht einer Beeinträchtigung (Vor-
test) oder einer Untersuchung der Atemluft aufgefordert wird, hat sich dieser 
zu unterziehen. 
 

 (16) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind berechtigt, Per-
sonen, bei denen eine Untersuchung gemäß Abs. 15 aus Gründen, die in der 
Person des Probanden gelegen sind, nicht möglich war und die verdächtig 
sind, sich in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand zu befinden, zur 
Untersuchung zu einem Amtsarzt zu bringen; dasselbe gilt für Personen, die 
verdächtig sind, sich in einem durch Suchtgift beeinträchtigten Zustand zu 
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befinden. Wer dem Amtsarzt zur Untersuchung vorgeführt wird, hat sich die-
ser zu unterziehen. 
 
 
 § 10b. (5) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben den nach 
diesem Gesetz zuständigen Organen über deren Ersuchen zur Sicherung der 
Ausübung der Überwachungsbefugnis gemäß Abs. 1 und 2 im Rahmen ihres 
gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten17. 
 
 

Mitwirkung der Landespolizeidirektion Wien und der  
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 

  

 § 11. (1) Die Landespolizeidirektion Wien18 hat im Rahmen der Wahrneh-
mung der ihren Organen sonst obliegenden Aufgaben bei Übertretungen des 
§13 Abs. 1 Z 1 und 4 und des § 13 Abs. 2 Z 1 bis 9 sowie 11 bis 15 sowie 17 
bis 19 an der Vollziehung mitzuwirken19 durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen, 
2. Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren er-

forderlich sind, wie insbesondere die Festnehmung von auf frischer Tat 
betretenen Personen (§ 35 VStG 1991), die Festsetzung und Einhebung 
einer vorläufigen Sicherheit (§ 37a VStG 1991) und die Erstattung von 
Anzeigen, 

3. Maßnahmen, die bei Gefahr im Verzuge zur Sicherung des Verfalles er-
forderlich sind (§ 39 Abs. 2 VStG 1991), 

4. die Festsetzung und Einhebung einer Sicherheit (§ 37 VStG 1991) und 
5. die Ahndung von Verwaltungsübertretungen mittels Organstrafverfü-

gungen (§ 50 VStG 1991). 
 
 

Betreten von Liegenschaften, Räumen und Transportmitteln 
 

 § 12. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und die Tierärz-
tin oder der Tierarzt der Behörde sind nach Maßgabe ihrer sachlichen Zu-
ständigkeit befugt, Liegenschaften, Räume und Transportmittel zum Zwecke 
der Durchsuchung und Überwachung zu betreten und sich zu ihnen unter 
Wahrung der Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Mittel Zutritt zu verschaf-
fen, wenn dieser nicht freiwillig gewährt wird. 
 
 
 

 
 

 
17  Siehe dazu Anm. 3.5. der Einleitung im Buch. 
18  Auch wenn hier die Landespolizeidirektion als Behörde angesprochen ist, sind die ange-

führten Befugnisse typischerweise solche der Organe des öffentlichen Sicherheitsdiens-
tes. 

19  Siehe dazu Anm. 3.2.7. ff der Einleitung im Buch. 
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zuletzt geändert durch 
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Zuständigkeiten 
 

 § 22. (5) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben den nach 
diesem Landesgesetz zuständigen Behörden und deren Organen über deren 
Ersuchen zur Sicherung der Vollziehung dieses Landesgesetzes im Rahmen 
ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
20  Siehe dazu Anm. 3.5. der Einleitung im Buch. 
 Hinweis: § 23 Abs. 2 dieses Gesetzes ermächtigt allgemein „Organe der öffentlichen 

Aufsicht“ zur vorläufigen Beschlagnahme unter bestimmten Voraussetzungen. Da nach 
§ 22 Abs. 3 die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetze dem 
Magistrat obliegt (die Landespolizeidirektion ist lediglich nach § 22 Abs. 2 iVm § 24 Ver-
waltungsstrafbehörde) und § 23 allgemeine die „Aufsicht“ regelt, ist davon auszugehen, 
dass § 23 Abs. 2 die Organe der Bundespolizei nicht ermächtigt. Für dieses Ergebnis 
spricht auch, dass § 22 Abs. 5 darauf nicht verweist und das Wiener Wettengesetz auch 
keine sonst übliche Bestimmung enthält, wonach Organe der Bundespolizei durch 
Zwangsmaßnahmen mitzuwirken hätten, die im Gesetz ausdrücklich vorgesehen sind.  


